Drei Schritte 
zu einer wertvollen Regelung der 
Direkten Demokratie in Südtirol

​________________________________________________________________

1995 - 1997

Volksbegehren an den Regionalrat zur Einführung der
beschließenden Gesetzesinitiative

Der Gesetzentwurf wurde mit 4800 Unterschriften in den Regionalrat eingebracht und vom Regionalrat angenommen, dann aber von der italie​nischen Regierung aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken an den Regionalrat rückverwiesen. Dieser hat keinen Beharrungsbeschluss zur effektiven Überprüfung der Verfassungs​konformität durch den Verfassungsgerichtshof gefasst.

2003 - 2005

Volksbegehren an den Südtiroler Landtag zur Regelung der Direkten Demokratie mit Landesgesetz

Der Gesetzentwurf wurde mit 6283 Unterschriften im Landtag eingebracht und ge​meinsam mit den zur Gesetzentwürfen von AN, Union für Südtirol und der SVP in der Sonderkommission behandelt. Wie in der Sonderkommission wurde auch im Plenum des Landtages nur der Gesetzentwurf der SVP zur weiteren Behandlung zugelassen und dieser in der Folge in wenigen Punkten den Forderungen der mehrheitsinternen und der Landtagsopposition angepasst als Landesgesetz verabschiedet.
2007 - 2009

Volksinitiative 2007 „Das Bessere Gesetz zur Direkten Demokratie“ gerichtet an die Südtiroler Bürgerinnen und Bürger, die in einer gesetzeseinführenden Volksab​stimmung entscheiden sollen, ob die derzeitige Regelung durch den Vorschlag der Initiative ersetzt werden soll.

Der Gesetzentwurf zur vollständigen Regelung der Direkten Demokratie (Anregungs​rechte, Befragungsrechte, Stimmrechte) wird von 56 Promotoren mit Antrag auf gesetzeseinführende Volksabstimmung eingebracht. Mit der Unterstützung von 26.000 Unterschriften zur Wahl des Landtages berechtigter Bürgerinnen und Bürger innerhalb von 3 Monaten (zwischen 16. März und 15. Juni 2007) erwerben sie das Recht auf Volksabstimmung über ihren Gesetzentwurf. Da dieser in der vorgesehe​nen Frist vom Landtag nicht verabschiedet worden ist, werden im Jahr 2009 die stimm​berechtigten Bürgerinnen und Bürger in einer ersten landesweiten Volksab​stimmung entscheiden, ob er an die Stelle des geltenden Landesgesetzes treten soll.
